
Gemeindenachrichten 

Besuch Zertifikatskurs Quereinsteiger GGV Nicole Müller 

Nicole Müller, Verwaltungsangestellte Gemeindekanzlei, hat im Januar 2023 den Zertifikatskurs 

Quereinsteiger des Gemeindeschreiber- und Geschäftsführerverbandes des Kantons Luzern erfolg-

reich absolviert. Im Kurs werden die Teilnehmenden insbesondere in die Funktionsweise und Be-

sonderheiten der öffentlichen Verwaltung mit den Gesetzesbestimmungen des Kantons Luzern ein-

geführt. Der Gemeinderat dankt Nicole Müller für ihr Interesse und Engagement und wünscht ihr 

weiterhin viel Freude in ihrem Tätigkeitsgebiet auf der Gemeindekanzlei.   

Betreibungsamt Schötz und Egolzwil – Wechsel der Büroräumlichkeiten 

Die Büroräumlichkeiten des Betreibungsamtes Schötz und Egolzwil werden innerhalb des Gemein-

dehauses verlegt. So ist das Betreibungsamt ab Dienstag, 18. April 2023, im 1. OG des Gemein-

dehauses, direkt neben der Zahnheilkunde-Praxis von Dr. Früh und vis-à-vis der Gemeindekanzlei, 

zu finden. Die Räumlichkeiten wurden bis zum Sommer 2022 durch die ehemalige Musikschule Re-

gion Schötz benutzt.  

Biffig AG - Demission Ruth Bachmann-Schärli als Verwaltungsratsmitglied 

Die ehemalige Gemeinderätin Ruth Bachmann-Schärli, Schötz, demissioniert als Verwaltungs-

rätin der Biffig AG auf die nächste Generalversammlung am 5. April 2023. Ruth Bachmann-Schärli 

hat seit Beginn als Vize-Präsidentin des Verwaltungsrates bei der ehemaligen Mauritiusheim 

Schötz AG und heutiger Biffig AG mitgewirkt und viel Herzblut in die Projekte gesteckt. Der Gemein-

derat dankt Ruth herzlich für ihr grosses Engagement zum Wohle der Schötzer Bevölkerung. Der 

Gemeinderat hat Patrik Marbach, Gemeinderat Ressort Soziales, als neues Verwaltungsratsmitglied 

der Biffig AG vorgeschlagen. 

Kantonsstrasse Dorf / Luzernerstrasse - Strassensanierung 

In Schötz werden auf der Kantonsstrasse (Luzernerstrasse) im Bereich Oberdorf bis Dorfchärn

vom Montag, 17. April bis Freitag, 5. Mai 2023, Belagsreparaturarbeiten ausgeführt. Die Arbeiten 

sind jedoch witterungsabhängig und könnten verschoben werden. Der Verkehr wird in dieser Zeit 

einspurig geführt und mit Verkehrsdienst geregelt. Es kann daher zu Behinderungen sowie Warte-

zeiten kommen. Die Zufahrt zu den Liegenschaften ist teilweise eingeschränkt.  

Netzwerk Jugend – Demission Elvira Müller als Kommissionsmitglied 

Elvira Müller hat ihre Demission als Mitglied der Kommission Netzwerk Jugend auf den 

30. Juni 2023 eingereicht. Sie wurde 2018 als Vertreterin des Elternrats in die Kommission gewählt. 

Inzwischen ist Elvira Müller von Schötz weggezogen. Der Gemeinderat dankt Elvira Müller herzlich 

für ihr Engagement und wünscht für die Zukunft alles Gute. Sobald die Kommission einen geeigne-

ten Ersatz gefunden hat, wird diese Person dem Gemeinderat zur Wahl vorgeschlagen.

Bewilligungen 

Der Gemeinderat hat folgende Bewilligungen erteilt: 

 Baumeler Heidi, Hubacherstrasse 1, 6247 Schötz, für den Ersatz der Ölheizung durch eine 

Luft/Wasser-Wärmepumpe auf den Grundstück Nrn. 1233, 1234 und 1235, Hubacherstrasse 1, 

3 und 5, alle GB Schötz 



 Bossard Matthias, Gläng 6, 6247 Schötz, für die Überdachung des Schweineauslaufs auf dem 

Grundstück Nr. 310, Gläng 6, GB Schötz 

 Gähwiler Reto und Nadine, Hübelirain 7, 6247 Schötz, für den Neubau eines Abstellraumes für 

Fahrräder und Gartengeräte auf dem Grundstück Nr. 1482, GB Schötz 

 L+B Architektur AG, Mühli 6, 6246 Altishofen, für den Neubau eines Einfamilienhauses mit Ga-

rage auf dem Grundstück Nr. 1609, Chilchmatte 4, GB Schötz 

 Seibel Carsten und Maja, Burgallee 20, 6247 Schötz, für den Einbau eines Schwimmbeckens auf 

dem Grundstück Nr. 1586, Burgallee 20, GB Schötz 

Sprechstunde Gemeindepräsidentin 

Am Mittwoch, 26. April 2023, nimmt sich Gemeindepräsidentin Regula Lötscher-Walthert zwi-

schen 09.00 und 11.00 Uhr gerne Zeit für ein persönliches Gespräch mit Mitbürgerinnen und Mit-

bürger. Voranmeldungen sind erwünscht - telefonisch unter 079 544 31 41 oder per E-Mail an re-

gula.loetscher@schoetz.ch.  

Öffnungszeiten Gemeindekanzlei 

Über die Ostertage ändern die Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung wie 

folgt: 

Donnerstag, 6. April 2023 Gemeindeverwaltung schliesst um 16.00 Uhr 

Karfreitag, 7. April 2023 ganzer Tag geschlossen

Ostermontag, 10. April 2023 ganzer Tag geschlossen 

Für Ihr Verständnis danken wir Ihnen bestens.  

Die Gemeindeverwaltung 

wünscht ein sonniges 

Osterfest. 



Wahlen 

Am Sonntag, 2. April 2023, finden die Neuwahlen des Kantons- und Regierungsrates für die 

Amtsdauer 2023 – 2027 statt. 

Urnenbürozeiten 

Sonntag, 2. April 2023, 10.00 - 11.00 Uhr, im Gemeindehaus Schötz  

Die briefliche Stimmabgabe ist per Post, Schalter oder Briefkasten 

der Gemeindekanzlei möglich.

Beachten Sie, dass die Stimmabgabe per Post rechtzeitig zu 

erfolgen hat. Die Post wird das Abstimmungskuvert ohne Briefmarke 

als B-Post an die Gemeindekanzlei zustellen. Daher ist das Kuvert 

spätestens am 28. März 2023 der Post zu übergeben.  

Die letzte Leerung des Briefkastens der Gemeindekanzlei erfolgt am 

2. April 2023 um 11.00 Uhr.  

Stimmberechtigung 

Stimmberechtigt sind Schweizerinnen und Schweizer, die das 18. Altersjahr zurückgelegt haben, 

nicht wegen dauernder Urteilsunfähigkeit unter umfassender Beistandschaft stehen oder durch eine 

vorsorgebeauftragte Person vertreten werden und spätestens am 28. März 2023 ihren politischen 

Wohnsitz in Schötz gesetzlich geregelt haben. 



Bürgerrechtskommission 

Publikation Einbürgerungsgesuch 

Folgende Personen erfüllen die gesetzlichen Wohnsitzerfordernisse und möchten sich in Schötz 

einbürgern lassen: 

Ramizi Lendrit

geb. 1996, von Serbien 

und 

Ramizi-Haliti Valentina 

geb. 1997, von Kosovo 

mit Tochter 

Ramizi Ajlina 

geb. 2020 

Sentbachstrasse 16 

6247 Schötz 

Kill Jana 

geb. 1983

von Deutschland 

Spychermatte 4 

Nezirevic-Jakupovic 

Emina 

geb. 1996

mit Sohn 

Nezirevic Eldin 

geb. 2022 

von Bosnien und 

Herzegowina 

Oberdorfstrasse 19 

Alle Stimmberechtigten von Schötz haben das Recht, während 20 Tagen zu den publizierten 

Gesuchen Stellung zu nehmen. 

Die Eingabefrist läuft vom 3. April 2023 bis 24. April 2023. 

Allfällige Hinweise sind in schriftlicher Form an den Präsidenten der Bürgerrechtkommission,  

Herr Martin Schepperle Wiederkehr, Sonnrain 29, 6247 Schötz, an die Gemeindekanzlei Schötz, 

6247 Schötz, oder an die E-Mail-Adresse buergerrechtskommission@schoetz.ch zu richten. 

Anonyme Stellungnahmen an die Kommission können nicht berücksichtigt werden. 

Herzlichen Dank für Ihre Mitarbeit. 



Papiersammlung Schötz 

Am Samstag, 15. April 2023, findet die Papiersammlung, organisiert durch 

die Jungwacht Schötz, statt.  

Wir bitten Sie, das Papier ab 07.30 Uhr gebündelt bereitzustellen. 

Herzlichen Dank.  



Verschiebung Kehrichtabfuhr Schötz 

Infolge eines Feiertages gibt es für die Kehrichtabfuhr im Ortsteil Schötz folgende Verschiebung: 

Ostermontag, 10. April 2023, wird verschoben auf Samstag, 8. April 2023 

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis.



App der Gemeinde Schötz 

Kennen Sie die App der Gemeinde Schötz bereits? Schon seit einigen Jahren nutzen viele 

Einwohnerinnen und Einwohner diese Applikation auf ihrem Smartphone.  

Mit der App der Gemeinde Schötz sind Sie immer auf dem 

neusten Stand. So erhalten Sie Push-Up Mitteilungen zu den 

Neuigkeiten. Weiter finden Sie in der App sämtliche 

Kontaktdaten der Gemeindeverwaltung, die Veranstaltungen 

sowie Kontaktdaten von Schötzer Vereinen und vieles mehr. 

Auch der Online-Schalter der Gemeinde ist bequem via App 

erreichbar. So können Sie eine Adressänderung oder die 

Bestellung einer Wohnsitzbestätigung ganz einfach online 

vornehmen. Zudem lassen sich Push-Up-Mitteilungen für die 

Kehricht-Abfuhr hinterlegen - so verpassen Sie keine Müll-

Abfuhr mehr. 

Downloaden Sie die App im Apple oder Google Play Store und 

entdecken Sie selbst, was die App alles zu bieten hat.  



Hunde an die Leine zum Schutz der Wildtiere 

Um junge Wildtiere und brütende Vögel zu schützen, gilt im Kanton Luzern jeweils vom 

1. April bis 31. Juli im Wald und am Waldrand Leinenpflicht für Hunde. In Wildtier- und 

Naturschutzgebieten (wie zum Beispiel dem Wauwilermoos) gilt die Leinenpflicht über das 

ganze Jahr. Hundehalterinnen und Hundehalter, welche die Leinenpflicht missachten, 

riskieren eine Busse.  

Vom 1. April bis 31. Juli gilt im Kanton Luzern eine Leinenpflicht für Hunde im Wald sowie näher als 

50 Meter zum Waldrand. Sie dient während der Brut- und Setzzeit dem Schutz der Wildtiere und 

ihrer Jungen. Durch freilaufende Hunde besonders gefährdet sind trächtige Rehe und ihre frisch 

gesetzten Kitze, junge Feldhasen, Füchse oder Dachse sowie am Boden brütende Vögel und ihre 

Gelege. Streunende Hunde können enormen Stress und tödliche Gefahr für Jungtiere darstellen. 

Werden Wildtiere aufgescheucht, wird die Versorgung ihres Nachwuchses oft vernachlässigt. 

Folgen davon sind erkaltete oder zerstörte Gelege von bodenbrütenden Vögeln und verlassene 

Jungsäuger, was meistens den sicheren Tod für die Tiere bedeutet. 

Leinenpflicht für Hunde wird kontrolliert 

Die Leinenpflicht für Hunde ist seit 2014 in der kantonalen Jagdverordnung verankert. Die 

Dienststelle Landwirtschaft und Wald und andere Interessengruppen haben in den vergangenen 

Jahren sehr viel Aufklärungsarbeit geleistet, um Hundehalterinnen und Hundehalter verstärkt zu 

sensibilisieren. Widerhandlungen gegen die Leinenpflicht werden als Ordnungsbusse geahndet und 

mit 100 Franken gebüsst. 

Ganzjährige Leinenpflicht für Hunde in Wildtier- und Naturschutzgebieten 

Die Leinenpflicht für Hunde gilt ganzjährig im Wasser- und Zugvogelreservat von nationaler 

Bedeutung Wauwilermoos, im eidgenössischen Jagdbanngebiet Tannhorn, sowie in allen 

Naturschutzgebieten. Widerhandlungen gegen die Leinenpflicht in Schutzgebieten können mit dem 

revidierten Bundesrecht seit dem 1. Januar 2020 ebenfalls im Ordnungsbussenverfahren geahndet 

werden. Die Busse bei Missachtung des Leinenzwangs in Wildtier- und Naturschutzgebieten beträgt 

150 Franken. 

Danke, dass Sie Ihren Hund im Wald an die Leine nehmen! 



Luzerner Polizei 

Dringende Warnung: Telefonbetrüger sind mit «Schockanrufen» 
am Werk  

In den letzten Wochen gingen bei der Luzerner Polizei zahlreiche Meldungen wegen 

Telefonbetrügern ein. Bei diesen sogenannten «Schockanrufen» geben sich die Betrüger als 

Polizisten aus und täuschen eine Notsituation vor. In mehreren Fällen gelang der Betrug und 

den Opfern wurden mehrere hunderttausend Franken abgenommen. Die Polizei warnt 

eindringlich vor dieser Betrugsart.  

Bei diesen Schockanrufen täuschen die Betrüger eine Notfallsituation vor. Sie wollen die 

Angerufenen dazu bringen, sofort Geld zu überweisen oder einer abholenden Person zu übergeben. 

Die Betrüger geben sich als Polizisten oder Staatsanwälte aus und erzählen, dass eine 

nahestehende Person (Tochter/Sohn/Enkel) einen schweren Unfall verursacht habe und nun eine 

Deposition zu bezahlen sei, damit sie wieder auf freien Fuss komme. In einigen Fällen hörte man 

auch das Wimmern und Weinen einer Frau im Hintergrund. Eine andere Variante ist, dass die 

Person (Tochter/Sohn/Enkel) bei einem Unfall schwere Verletzungen erlitten habe und sofort 

operiert werden müsse. Die Operation könne aber nur dann durchgeführt werden, wenn sie vorher 

bar bezahlt werde. Die Betrüger setzen bewusst auf den Schockmoment und setzen ihre Opfer 

zeitlich unter Druck, um sie zu schnellen Entscheidungen zu drängen.  

Die Luzerner Polizei warnt vor diesem Telefonbetrug!

 Seien Sie misstrauisch, wenn Sie angerufen werden und Ihnen eine Geschichte von einer 

angeblichen Straftat oder einem Unfall erzählt wird. Beenden Sie das Gespräch umgehend.  

 Kontaktieren Sie Ihre Angehörigen und versichern Sie sich, ob es ihnen gut geht bzw. dass die 

erzählte Geschichte nicht stimmt.  

 Geben Sie keine Auskünfte über Ihre finanziellen Verhältnisse, Bankkonten oder Wertsachen.  

 Übergeben Sie niemals Bargeld oder Wertsachen an eine Ihnen unbekannte Person. 

 Wenn Sie jemand am Telefon unter Druck setzt, beenden Sie das Gespräch sofort. Das ist nicht 

unhöflich, sondern dient Ihrem Schutz. 

 Sensibilisieren Sie Personen in Ihrem persönlichen Umfeld zum Thema Telefonbetrug. 

Helfen Sie mit, Telefonbetrüger zu entlarven – wählen Sie bei jedem Verdacht die 

Notrufnummer 117. 





Sicherheitstipp der bfu 

Der Frühling lockt – so werden Garten und Zuhause sicher aufgefrischt 

Egal ob das schlechte Gewissen oder die neu erwachten Lebensgeister einen antreiben: Der 

Frühlingsputz und Frühlingsschnitt im Garten gehören für viele jedes Jahr dazu. So putzen 

und gärtnern Sie sicher. 

Beim Putzen und Gärtnern braucht es früher oder 

später eine Leiter. Wichtig: Drinnen eine standsichere 

Trittleiter mit Sicherheitsbügel verwenden. Die 

Anstellleiter draussen muss auf einer ebenen Fläche 

sicher stehen. Steht die Leiter an einem Baum, das 

obere Ende an einem Ast fixieren. 

Bei der Schutzausrüstung sind rutschsichere, 

geschlossene Schuhe drinnen und draussen Pflicht. 

Je nach Arbeit sind zusätzlich Schutzhandschuhe,  

-brille, Gehör- oder Atemschutz sinnvoll. 

Bei grösseren Putz- oder Gartenprojekten am besten die Arbeiten auf mehrere Tage aufteilen. Und 

regelmässig Pausen machen. Hektik ist Gift für die Sicherheit. 

Apropos «Gift»: Vorsicht bei ätzenden Putzmitteln oder Gartenchemikalien. Hier kommen 

Schutzhandschuhe, -brille und -maske zum Einsatz. Die Mittel nach getaner Arbeit sicher 

verschlossen und für Kinder unerreichbar aufbewahren. 

Und noch etwas zum Thema «Strom». Beim Putzen drauf achten, dass sich Wasser und 

Stromanschlüsse nie begegnen. Und wer elektrische Gartengeräte verwendet, schaltet am besten 

einen FI-Schutzschalter dazwischen - der schützt vor Stromschlägen. 

Die wichtigsten Tipps 

 Standsichere Leiter verwenden 

 Je nach Tätigkeit: Schutzausrüstung tragen 

 Keine Hektik beim Putzen und Gärtnern 

 Vorsicht Strom: Kein Kontakt zwischen Wasser und Stromanschlüssen für Elektrogeräte. 

Draussen einen FI-Schutzschalter verwenden 

 Achtung Gift: Gartenchemikalien und Putzmittel sicher aufbewahren 

Mehr zum Thema finden Sie im Ratgeber auf bfu.ch/putzen und bfu.ch/gaertnern.  

Der bfu-Sicherheitsdelegierte 
der Gemeinde Schötz 

Guido Iten, Gemeinderat



"Luzern singt mit" - offene Singen auch in Ihrer Region 

"Gemeinsam singen, glücklich klingen" - unter diesem Slogan führt das Gesundheits- und 

Sozialdepartement des Kantons Luzern die Kampagne "Luzern singt mit" durch. Im ganzen 

Kanton Luzern finden bis im Herbst mehr als 90 offene Singen statt, in denen Menschen 

zusammenkommen und unter Anleitung gemeinsam singen. Singen macht glücklich und 

steigert das psychische wie auch physische Wohlbefinden.  

Mit der Kampagne "Luzern singt mit" will das Gesundheits- und Sozialdepartement die Bevölkerung 

zum gemeinsamen Singen motivieren. Singen wirkt sich nachweislich positiv auf die psychische 

Gesundheit aus: Singen macht glücklich, zufrieden, fördert die seelische Ausgeglichenheit und das 

Wohlbefinden. Das gemeinsame Singen stärkt das soziale Verhalten und das Selbstwertgefühl. 

"Luzern singt mit" schafft somit ein niederschwelliges Angebot für die Förderung der Gesundheit.  

Offene Singen im ganzen Kanton  

Die "offenen Singen" werden im Rahmen von "Luzern singt mit" von Chören, Vereinen und 

Privatpersonen organisiert. Bis im Spätherbst hat die Bevölkerung 93 Mal die Gelegenheit, kostenlos 

an einem dieser offenen Singen teilzunehmen. Diese finden im ganzen Kantonsgebiet statt. In einem 

"offenen Singen" werden unter Anleitung einfache und bekannte Lieder gesungen. Die Vielfalt des 

Angebots ist beeindruckend: Singen auf dem Dorfplatz oder im Quartiertreff, Mitsingen in einer 

offenen Probe eines gemischten Chors, Männer-, Jugend- oder Jodelchor, Singen mit Menschen 

mit Demenz, Singen über den Mittag oder am Abend in der Beiz. Singen Sie mit! Die Daten sowie 

eine Beschreibung dieser Angebote finden Sie auf: www.luzernsingtmit.ch.  
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